
Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt 
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27.7.2001 (BGBl. I S. 1950) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 23.1.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.4.1993 (BGBl. I S. 466) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58)  
Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. v. 18.06.2002 (GVBl. I, 2002, Nr. 14 S.274)  
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung 

2 Textliche Festsetzungen 
 

2.1 Gem. § 9(1)1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 BauNVO: Bei der Ermittlung der Geschossfläche 
sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S. der 
HBO sind, einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschl. ihrer Umfas-
sungswände mitzurechnen. 
 

2.2 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9(1)20 BauGB: 
 

2.2.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sind bauliche Anlagen unzulässig. 
 

2.2.2. Entwicklungsziel: naturnaher Laubwald 
 

2.3 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9(1)25a BauGB: 
 

2.3.1 Pro 4 Stellplätze ist mind. 1 einheimischer, standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und 
zu unterhalten. Es gelten die Artenlisten und Pflanzqualitäten 2.3.4 
 

2.3.2 Anpflanzung von großkronigen Laubbäumen gem. Plankarte (Hochstämme, Mindest-
Pflanzqualitäten: 3 xv., m.B., STU 14-16 cm). 
 
Acer platanoides – Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus – Bergahorn 
Tilia cordata – Winterlinde 
 
Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende 
Baumscheibe > 5 qm je Baum vorzusehen. 
 

2.3.3 Anpflanzung von einheimischen Laubsträuchern gem. Plankarte; vgl. Artenliste 2.3.4 
 

2.3.4 Artenliste 1 für Anpflanzungen: 
 
Es gelten folgende Mindest-Pflanzqualitäten: 
 
Bäume 1. Ordnung: 3 xv., m.B., 14-16 Stu 
Bäume 2. Ordnung: 2 xv., 100-150; 10-12 Stu.  
Sträucher: 2 xv., 100-150 cm 
 
Bäume 1. Ordnung: 
Spitzahorn  Acer platanoides 
Winterlinde  Tilia cordata 
Weide   Salix alba 
Zittertpappel  Populus tremula 
 
Bäume 2. Ordnung: 
Feldahorn  Acer campestre 
Hainbuche  Carpinus betulus 
Eberesche  Sorbus aucuparia 
 
Sträucher: 
Roter Hartriegel  Cornus sanguinea 
Hasel   Corylus avellana 
Weißdorn   Crataegus monogyna / laevigata 
Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum 
Hundsrose  Rosa canina  
Wolliger Schneeball  Viburnum lantana  
Liguster   Ligustrum vulgare 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

 
 
 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

 
3.1 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 81(1)4 HBO:  

 
PKW-Stellplätze sind (vorbehaltlich der Ergebnisse der umwelttechnischen Untersuchung) 
mit Rasenkammersteinen, Schotter oder im Sandbett verlegtem Pflaster zu befestigen. 
 

3.2 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 81(1)5 HBO: Begrünungen/Grundstücksfreiflächen 
 

3.2.1 Es gilt, dass Gebäudeaußenseiten, bei denen der Flächenanteil von Wandöffnungen klei-
nergleich 10 v.H. beträgt, mit ausdauernden Kletterpflanzen zu begrünen sind. Für die 
Pflanzungen ist je 10 lfd. m Wandfläche ein mind. 0,5 m breites und 2,0 m langes Beet 
(Einsaat Wildblumenmischung) vorzusehen. 
 
Artenliste 
Campsis radicans   Trompetenblume 
Clematis montana 
Clematis-Hybriden  Clematis, Waldrebe 
Hedera helix   Efeu 
Lonicera periclymenum  Wald-Geißblatt 
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein 
Wisteria sinensis   Blauregen, Glyzine 
 

3.2.2 Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortgerechten Laub-
gehölzen zu bepflanzen. Die nach den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen anzu-
pflanzenden Laubbäume und -sträucher können zur Anrechnung gebracht werden. Es 
gelten 1 Baum 25 qm, ein Strauch 1 qm (zur Artenauswahl s.o.).  
 

 
 
 
 

 

4 Nachrichtliche Übernahmen 
 

4.1 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vor-
schriften der Stellplatzsatzung der Gemeinde Niedernhausen in der zum Zeitpunkt der 
Bauantragstellung geltenden Fassung ergänzt. 
 

4.2 Es gilt subsidiär die Bausatzung der Gemeinde Niedernhausen in der zum Zeitpunkt der 
Bauantragsstellung geltenden Fassung. 
 

4.3 Es gilt die Teilungssatzung i.d.F.v. 08.06.1998 
 

4.4 Der Geltungsbereich liegt in der Zone III des Trinkwasserschutzgebietes für den Tiefbrun-
nen „Hirschborn“ des Wasserbeschaffungsverbandes Niedernhausen-Naurod.  
Es gelten die Bestimmungen der Verordnung zum Schutz der Trinkwassergewinnungs-
anlagen vom 10.03.1986. 

 
 
 
 
 
5 Hinweise 

 
5.1 Gem § 68 Abs 2 HWG: Als Uferbereiche gelten die zwischen Uferlinie und Böschungs-

oberkante liegenden Flächen sowie die hieran landseits angrenzenden Flächen in einer 
Breite von 10m außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile. 
 

 Gem. § 70 Abs. 2 HWG: Im Gewässer, im Uferbereich und in Überschwemmungsgebieten 
sind verboten: 
 

1. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen außerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortslagen, 

2. das Aufbringen und Ablagern wassergefährdender Stoffe auf dem Boden, 
3. die Umwandlung von Grün in Ackerland, 
4. das Anlagen, Erweitern oder Beseitigen von Baum- und Strauchpflanzungen im Außenbe-

reich, soweit dies nicht dem Ausbau oder der Unterhaltung des Gewässers, der Erhaltung 
oder Wiederherstellung einer natürlichen Auenlandschaft, der Verjüngung des Pflanzenbe-
standes oder der Gefahrenabwehr dient.  

 
Auszug aus dem achten Gesetz zur Änderung des HWG vom 18.06.2002 (GVBl.I S. 324) 
 

5.2 Leitungsinfrastruktur: Alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Kanal, Gas, Strom, Tele-
kommunikation) haben ihre Leitungen unterirdisch zu verlegen. Die Trassenführung ist mit 
der Gemeinde Niedernhausen abzustimmen. 
 

 

Hinweis 
 
Entgegenstehende Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 19/77 „Schäfersberg” der Gemeinde Niedern-
hausen werden für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schäfersberg” 4. Änderung 
aufgehoben. Angesprochen sind hier insbesondere die Festsetzungen zur Dachlandschaft; d.h. Flachge-
neigte- und Flachdächer sind im räumlichen Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Schä-
fersberg“ zulässig. 

 

Vermerke 
 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2(1) BauGB: Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 
durch die Gemeindevertretung am 08.02.2001 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 
02.03.2001 im Wiesbadener Kurier und in der Idsteiner Zeitung. 
           Siegel 
 
 
Niedernhausen, den.26.09.2003  
           Bürgermeister 
 
2. Bürgerbeteiligung gem. § 3(1) BauGB: Der Planvorentwurf wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 
30.10.2002 in der Verwaltung in der Zeit vom -- bis -- zu jedermanns Einsicht ausgelegt bzw. in der 
Bürgerinformationsveranstaltung am 20.11.2002 vorgestellt. 
           Siegel 
 
 
Niedernhausen, den.26.09.2003  
           Bürgermeister 
 
3. Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB: Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der Zeit vom 
06.05.2003 bis 10.06.2003 einschl. zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Die Bekanntmachung der 
Planauslegung erfolgte am 26.04.2003 im Wiesbadener Kurier und in der Idsteiner Zeitung. 
 
           Siegel 
 
 
Niedernhausen, den.26.09.2003  
           Bürgermeister 
 
4. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 81 HBO: Der 
Planentwurf wurde am 17.09.2003 als Satzung beschlossen. 
           Siegel 
 
 
Niedernhausen, den .26.09.2003   
           Bürgermeister 
 
 
5. Genehmigungsvermerk 
           Siegel 
 
 
Niedernhausen, den .....   
           Bürgermeister 
 
 
6. Ausgefertigt: 
           Siegel 
 
 
Niedernhausen, den 29.12.2003   
           Bürgermeister 
 
 
7. Inkrafttreten gem. § 10 BauGB: Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde am 02.01.2004 ortsüblich 
bekanntgemacht. Damit hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. 
           Siegel 
 
 
Niedernhausen, den 08.01.2004   
           Bürgermeister 

Übersichtskarten (Maßstab 1 : 25.000) 

Hiermit wird bestätigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem amtlichen Liegen-
schaftskataster nach dem Stand vom 17.09.2003 übereinstimmen. Diese Bescheinigung bezieht sich nur auf 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 
 
Bad Schwalbach, den 22.09.2003 
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Regierungspräsidium Darmstadt

Der Landrat
des Rheingau-Taunus-Kreises
Hauptabteilung
Regionalentwicklung, Kataster        Siegel


